
Elektromotoren

Die Verordnung (EG) Nr. 640/200 adressiert insbeson-

dere häufi g in Antriebssystemen der Industrie ein-

gesetzte Elektromotoren. Sie betrifft (nur) eintourige 

Dreiphasen-50-Hz- oder -50/60-Hz-Käfi gläufer-Induktions-

motoren, wenn diese 2- bis 6-polig sind, eine Nennspan-

nung bis 1.000 Volt und eine Nennausgangsleistung zwi-

schen 0,75 kW und 375 kW haben sowie für den Dauerbetrieb 

ausgelegt sind. Als Käfi gläufermotor defi niert die Verord-

nung dabei einen Elektromotor ohne Bürsten, Kommutato-

ren, Schleifringe oder elektrische Verbindungen zum Rotor.

Von besonderer Bedeutung ist, dass auch solche Motoren 

betroffen sind, die in andere Produkte eingebaut sind. Aus-

genommen sind diese allerdings, wenn sie vollständig in 

ein Produkt (z. B. ein Getriebe, eine Pumpe, einen Ventila-

tor oder einen Kompressor) eingebaut sind und wenn ihre 

Energieeffi zienz nicht unabhängig von diesem Produkt erfasst 

werden kann. Ferner sind Motoren von den Energieeffi zien-

zanforderungen ausgenommen, die dafür ausgelegt sind, 

ganz in eine Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden und 

solche, die speziell für die Anwendung unter bestimmten 

Außenbedingungen konzipiert sind. Ebenso ausgenommen 

sind Bremsmotoren (Motoren mit einer elektromechanischen 

Bremseinheit, die unmittelbar ohne Kupplungen auf die An-

triebswelle einwirkt). 

Drehzahlregelung wird honoriert

Die Verordnung stellt eine Reihe von Anforderungen an die 

Produktinformation, vor allem aber begrenzt sie den Energie-

verbrauch von Elektromotoren während der Nutzungsphase. 

Neu innerhalb der EU in Verkehr gebrachte Motoren müssen 

ab 16. Juni 2011 der Energieeffi zienzklasse IE2 angehören. Ab 

1. Januar 2015 gilt für die Motoren mit einer Nennausgangs-

leistung von 7,5-375 kW und ab 1. Januar 2017 auch für die 
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kleineren Motoren ab 0,75 kW die Energieeffizienzklasse IE3 

als Zugangsvoraussetzung für den europäischen Markt. Sind 

die Motoren jedoch mit einer Drehzahlregelung ausgestattet, 

genügt auch weiterhin IE2. Die Einführung dieses Bonus für 

die Drehzahlregelung trägt der Tatsache Rechnung, dass mit 

Hilfe der elektronischen Ansteuerung des Motors – je nach 

Antriebssystem – das wesentliche  Energieeinsparpotential 

realisiert werden kann. 

Umwälzpumpen

Zeitgleich mit der Verordnung zu Elektromotoren hat die EU-

Kommission die Verordnung (EG) Nr. 641/2009 zu Umwälz-

pumpen erlassen. Umwälzpumpen dienen vornehmlich der 

Zirkulation von Wärmeträgern in Heizungssystemen und ver-

brauchen einen erheblichen Teil der für die Gebäudeheizung 

benötigten Energie. Zudem arbeiten die meisten gängigen 

Umwälzpumpen kontinuierlich und unabhängig vom tatsäch-

lichen Wärmebedarf. Die Zahl der innerhalb der EU in Verkehr 

gebrachten Umwälzpumpen wird auf 14 Millionen Stück pro 

Jahr geschätzt.

Auch bei dieser Verordnung stehen die Anforderungen an 

die Energieeffizienz im Mittelpunkt. Externe Umwälzpumpen 

müssen – mit Ausnahme von Umwälzpumpen für Solaranla-

gen und Wärmepumpen – ab Januar 2013 in der Verordnung 

festgelegte Werte einhalten. Ab August 2015 gelten Anforde-

rungen für alle externen und internen Umwälzpumpen.

Auch eingebaute Produkte betroffen

Die Einhaltung der Verordnungen liegt wie bei den anderen 

im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie erlassenen Verordnun-

gen in der Verantwortung des Inverkehrbringers, d.h. des 

Herstellers in Europa oder des Importeurs. Da explizit auch in 

andere Produkte eingebaute Motoren bzw. Umwälzpumpen 

betroffenen sind, kann z.B. auch ein Importeur einer Indus-

triemaschine in vollem Umfang an die entsprechende Ver-

ordnung gebunden sein. Der Inverkehrbringer erklärt mit der 

Anbringung des CE-Zeichens die Konformität mit der Verord-

nung. Für die Zwecke der Konformitätsbewertung und Markt-

überwachung muss der Inverkehrbringer in der Verordnung 

spezifizierte technische Unterlagen bereit halten. 

Gleichzeitig mit den hier dargestellten Verordnungen veröf-

fentlichte die EU-Kommission Verordnungen zu Fernsehern 

und zu Haushaltskühl- und Gefriergeräten. Somit sind inzwi-

schen im Rahmen der Umsetzung der Ökodesign- oder EuP-

Richtlinie verbindliche Mindeststandards für insgesamt neun 

Produktgruppen in Form rechtlich verbindlicher EG-Verord-

nungen festgelegt worden.

 Weitere Verordnungen sind in Vorbereitung.

In einer von EBV Elektronik unterstützten Artikelserie er-

schien eine umfangreiche Darstellung der Ökodesign-

Richtlinie (InfoClick-Nummer 290966) und eine Darstellung 

der Verordnungen zum Standby- und Off-mode Verbrauch 

elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte 

(1275/2008), zu einfachen Fernsehdekodern (Simple Set Top 

Boxes; 107/2009), zu Externen Netzteilen (278/2009) sowie zu 

Produkten der gewerblichen Beleuchtung (245/2009) und der 

Haushaltsbeleuchtung (244/2009).
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Über EBV Elektronik

EBV Elektronik, ein Unternehmen der Avnet Gruppe 

(NYSE:AVT), wurde 1969 gegründet und ist der führende 

Halbleiterspezialist in Europa. EBV pflegt eine erfolgreiche 

Strategie der persönlichen Kundenbindung in Verbindung 

mit besten Services. 240 technische Vertriebsingenieure 

konzentrieren sich auf eine begrenzte Zahl von langfris-

tigen Herstellerpartnern. 120 hervorragend ausgebildete 

Anwendungsspezialisten verfügen über umfangreiches 

technisches Fachwissen und Design-Know-how. Das logis-

tische Rückgrat von EBV, Avnet Logistics – Europas größtes 

Service-Center – bietet Lagerservices, Logistiklösungen und 

Mehrwertdienstleistungen wie Programmierung, Gurtung 

oder Laser-Marking. EBV verfügt über 59 Niederlassungen in 

27 Ländern in EMEA (Europe – Middle East – Africa). Weitere 

Informationen über EBV Elektronik unter www.ebv.com.
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